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Lothringen bestehn; sie ist ungerechtfertigt, soweit sie andre Beschränkungen
der persönlichen Freiheit beseitigen will, die niemals geltend gemacht worden
sind und niemals vorhanden gewesen sind.

Zur Umgestaltung der Ulasserwirtschast
von R> Hempel in Hannover

(Schluß)

enn man von manchen Seiten unter Hinweis ans Damm- und
Manerbrüche iu Amerika, die öfters auch mit zahlreichen Menschen¬
opfern verbunden gewesen sind, vor der Ausführung von Thal¬
sperrbauten gewarnt hat, so kaun festgestellt werden, daß diese
Bedenken ans Unkenntnis der Verhältnisse beruhen. In Deutsch¬

land werden sehr strenge Aufordernngen gestellt sowohl an die konstruktive
Bemessung der Sperrkörper und ihrer Nebenanlagen, an ihre sichere Fuuda-
mentiernng und seitliche Einbindung, als anch an die standsichere Grnndriß-
führuug, ausreichende Freiflut und tadellose Güte des Baumaterials. Eine
eingehende staatliche Beaufsichtigung der Bauansführung sorgt dafür, das;
diesen Anforderungen in allen Füllen auch vollständig Genüge geleistet wird.
Dagegen begnügt sich die amerikanische Staatsaufsicht mit viel geringern Sicher¬
heiten bei der Genehmigung von Thnlsperrbauten. Zudem scheint die Be¬
arbeitung und Ausführung der Projekte dort nicht immer in sachkundiger Hand
zu liegen. Maugel an gelernten Handwerker» und hohe Löhne haben dort
dazn geführt, am Matterwerk zu sparen und dafür Erd- und Betondämme zu
bevorzugen.") Während man in Frankreich und Deutschland z. B. Erddämme
nur bis zu Stauhöhen von 10, höchstens 15 Metern verwendet, baut man in
Amerika solche von 30 Metern Höhe; während man bei den europäischenSperr¬
mauern durchweg die bogenförmig gegen das Wasser gerichtete Grnndrißform
anwendet, führte man in Amerika die Sperrkörper nicht selten ganz geradlinig
oder im Zickzack durch das Thal. Auch in der Auswahl und der Behandlung
des Baumaterials ist man in Amerika von den vorsichtigendentsch-französischen
Regeln stark abgewichen, z. B. sind zu einer bedeutenden Dammschüttung in
Kalifornien Felstrümmer mit einer eingebauten betonierten Blechwand als
Wasserdichtung verwandt worden. Die Sperrmauer im Bärenthal in Kali¬
fornien führte man bei einer Höhe von 14 Metern mit einer Dicke von rund

») Ziegler, Thalsverrenban, Berlin 1900, und C. Borchmdts Übersicht von 450 Stnu-
weihcrn in verschicdnen Ländern.
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1 Meter in der Krone und 2 Metern dicht über dem Fundament ans, während
z. B. die dem deutsch-französischenNormalprofil entsprechendeRemscheiderThal¬
sperrmauer 14 Meter unterhalb der Krone eiue Dicke von 10 Metern aufweist.

Es ist außerdem nicht sicher, ob die amerikanischenSperrkörper, nachdem
sie dem Betriebe übergebe» sind, immer einer genügend aufmerksamen nnd
sachverständigen Beaufsichtigung unterliegen. Alle diese Gründe haben schließlich
an einigen Stelleu zu beklagenswerten Katastrophen geführt, wie sie übrigens
auch der amerikanischeEisenbahnbetrieb öfters aufweist. Damit ist also keines¬
wegs gesagt, daß überall solche Unglücksfälle zu befürchten seien. Die spanischen
Thalsperren haben in ihrer einfachen aber soliden Bauart durchweg siegreich
die Jahrhunderte überdauert, trotzdem daß das Land nicht einmal erdbeben¬
frei war. Keineswegs dürfen überängstliche Befürchtungen dieser Art von der
durchaus notwendige» lind dringenden Beschaffung großer Rückstaubeckeuim
Interesse der allgemeinen Volkswirtschaft abschrecken.

Daß der volkswirtschaftliche Wert der Thalsperranlagen bei richtiger
Organisation höchst bedeutsam sein muß, dürfte nach der vorausgegangneu
Schilderung der stetig wachsendenGefahr der Wasserverarmung, der steigenden
Hochwasserbedrohung und der notwendigen Erschließung neuer dezentralisierter
und billiger Bctriebskrüfte wohl kaum noch einein Zweifel unterliegen. Dennoch
sei hier beispielsweise darauf hingewiesen, welche vielseitigen Dienste die Thal¬
sperrbauten in andern Ländern heute schon leisten, Ju Indien, Algier und
den schon erwähnte» spanischenMittelmeerprovinzen bilden sie das Fundament
des Landnnrtschaftsbetriebes, Frankreich unterhält sein großes, zum Teil schon
aus dem. siebzehnten Jahrhundert stammendes Kaualuetz durch Thalsperrwasser,
Im Gebiete der Scheitelhaltuugeu des Süd- und des Zentrnmknnals, des
Burgunder, des Rhein-Rhone-, Rhein-Marne- und Marue-Savnekauals, des
Bretagner Kanals sind zahlreiche Thalsperren teilweise mit ganz bedeutenden
Stauinhalten errichtet worden, die in den trocknen Sommerzeiten das Schleusen¬
wasser liefern. Englands Riesenstädte werden zum großen Teil durch Thal
sperren mit Trink- und Nutzwasser versehen, die öfters durch Druckrohrleituuge»
vou 40 bis 70 Kilometern Länge der Stadt zugeführt werden, Amerika, unser
gefährlichster Industrie- nud Handelskonkurrent, ist in der neusten Zeit vielleicht
von allen Ländern am meisten bestrebt, sich die Vorteile großer Thalsperr¬
einrichtungen nutzbar zu machen, und zwar sowohl für Wasserversorgung der
Städte, als auch für industrielle und Schiffahrtzwecke.

Deutschland hat bis jetzt mir kleinere Anlagen dieser Art auszuweisen.
Die ältesten von ihnen dienteil und dienen heute noch dem obcrharzer und dem
vbersächsischeu Bergbau. In richtiger Erkenntnis der bedeutenden mechanischen
Arbeitskraft des fallenden Wassers sammelten die Bergverwaltungen bei Klaus-
thnl im Harz und bei Freiberg auf der Nvrdabdachnug des Erzgebirges in
zahlreichen kleinern Sperrteichen, zum Teil mit Hilfe ausgedehnter Sammel-
grabcnuetze, die überschüssigen Niederschlagwasser und machten sie für den Berg-
und Pochbetrieb nutzbar, lauge bevor a» die Dampfmaschine gedacht wurde.
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So entstanden schon im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert der bekannte
Oderteich, der Hirschler-, der Wieseubecker- uud der Priuzenteich neben einer
Reihe andrer im Harz; die Grvßhartmaunsdvrfer, Tännigbncher, Erzeugter,
Kurprinzen-Zechen-, Hütten- und Saydaer Teiche in Sachsen, die zu Anfang
des neunzehnten Jahrhunderts noch um einige Anlagen vergrößert wnrden.
Es sind durchweg Erddümme mit Mauerdichtungen zur Thalabsperruug ver¬
wandt worden, und zwar von 6 bis 20 Metern Höhe.

In neuerer Zeit wurden in den Neichslanden unter deutscher Verwaltung,
insbesondre unter der Leitung des Ministcriatrats Fecht in Straßbnrg, in den
Vogesen neun Sperrteiche mit einem Gesamtstaninhnlt von etwa 10 Millionen
Kubikmetern im Interesse der Landwirtschaft uud zur Verstärkung von Trieb-
werten errichtet. Hier sind die Sperrkörpcr zum Teil schon massiv aus Mauer¬
werk und bis zu einer Bauhöhe von 28 Metern in neuer Konstruktion aus¬
geführt. Namentlich auf Anregung und unter unmittelbarer Leitung des
Professors A. Jutze in Aachen sind sodann in Westfalen im Gebiet der Wupper
und im Rheinland ans genosfenschaftlichem Wege eine Reihe größerer uud
kleinerer Sperrteiche mit einem Gesamtfassungsraume von 10 bis 11 Millionen
Kubikmetern ausgeführt worden, die sämtlich massiv sind und die heute anerkannte
mustergültige Konstruktion aufweisen. Sie dienen sowohl der städtischen Wasser^
Versorgung als auch den verschiedensten Kraftzwecken. Der Trinkwasserver¬
sorgung allein dieueu iu Dentschlnnd außerdem eine modern eingerichtete Thnl-
sperranlage bei Chemnitz in Sachsen nnd eine Grnppe älterer Erddammsperren
bei Königsberg in Preußen.

Diese alten und neuen Anfänge einer Wasserrückftauwirtschnft auf deutschem
Boden sind gewiß sehr lehrreich uud interessant; es ist aber unbedingt not¬
wendig, daß wir nicht iu diesen Anfängen stecken bleiben. Auch das bisherige
langsame Tempo der Weiterentwicklung des Thalsperrbnnes dürfen wir lins
nicht länger erlanben, da England und Frankreich uns schon sehr weit voraus
sind, und Amerika im Begriff steht, diese sowie Dentschland durch Riesenbauten
in großer Zahl weit zu überflügeln. Der Stauinhnlt sämtlicher Thalsperren
alter und neuer Konstruktion iu Deutschland wird nur ungefähr 50 Millionen
Kubikmeter nmfasseu. Dagegen beträgt der nutzbare Inhalt einzelner Staubecken
in Frankreich 15 bis 20 Millionen Kubikmeter, in Algier bis 30,") in Spanien
bis 53, in England bis 54 Millionen Kubikmeter. Amerika hat im Värenthal
in Kalifornien ein Thalsperrbecken von 50 Millionen Knbilmetern Stauinhnlt;
der sogenannte Neue Crotvndamm, der zur Wasserversorgung vou New-Avrk
dient, staut über 100 Millionen .KubikmeterWasser zurück; znsmnmen bestehn für
die Wasserversorgung dieser Stadt elf Beckeu mit einem Gesamtfassnngsranm von
284 Millionen Kubikmetern. Der Crystal Springs-Behälter bei San Francisco
umfaßt 121 Millionen Kubikmeter. Iu Aussicht genommen ist daneben oberhalb
Clinton ein Thalsperrbecken im Nashuaflusse vou 238 Millionen Kubikmetern

') Geplant ist eine neue Sperre von 72 Millionen Kubikmeter Inhalt.
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Stauiuhalt.») das täglich 420000 Kubikmeter Trink- und Nutzwasser nachdem
124 Kilometer entfernt liegenden Boston liefern soll. Bei Miuneapolis im
Mississippithal ist durch kunstlichen Anfstan von vier Seen durch Erd- und Holz-
däminc eine Stnnreserve von 2440 Millionen Kubikmetern geschaffen, durch die
die Schiffahrttiefe des gewaltigen Mississippi um 0,3 Meter zur Zeit des
Sommerniedrigwassers vermehrt wird. So viel bekauut, siud ganz bedeutende
und zahlreiche Projekte im Gange. Dabei hat Amerika an sich schon sehr ge¬
waltige natürliche Wasserkraftquellen, vor allen den Niagara, der seine unge¬
heuern Wassermeugeu in einem einzigen Abstürze 40 Meter tief niederfallen
läßt und damit eine Kraftleistung von etwa 12 Millionen Pferdestärken bietet.
Diese ist bis jetzt allerdings nur zu einem kleinen Teile gewerblich nutzbar
gemacht, aber es ist nicht ausgeschlossen, daß mit Hilfe der elektrischenKraft¬
übertragung künftig ein viel bedeutenderer Prozentsatz der Industrie zugänglich
gemacht wird. Zndem repräsentiert der Niagarafnll noch nicht die ganze Kraft-
leistung der die vier großen Seeu in Terrasseustufen durchlaufenden Wasser¬
massen. Denn der Gesamthöhennnterschied der Wasserspiegel des Ontario- und
des Eriesees betrügt nicht 40, sondern 99 Meter; und zwischen dem Eric- und
dem Obern See sind nochmals 10 oder 11 Meter Gefalle vorhanden. Bei den
ungeheuern Wassermassen, die hier in Frage kommen, bedeutet dieses Gefälle
eine geradezu erdrückende Triebkraft. Gelingt es den Amerikanern, in der
Organisation dieser und der übrigeu geradezu unermeßlichen Wassermassen in
aller Stille einen Vorsprnng vor der Alten Welt zu gewinnen, so dürfte das
sehr bedeutsame Folgen in der internationalen Konkurrenz nach sich ziehn, die
besonders für Deutschland schwer ins Gewicht fallen können.

Deutschland, das an großen und unmittelbaren Wasserkräften nicht so
reich ist wie Amerika oder Norwegen oder die Schweiz, kann nur durch um¬
fassendste Organisation seines gesamten Wnssernblaufs, besonders in den Quell¬
gebieten, Großes zu erreiche« hoffen, dann aber allerdings mit dem Vorteil
einer allgemein günstigen Verteilung über das ganze Land, mit Ausnahme der
eigentlicheil Flachgebietc. Die der Ostsee vorgelagerten Hochebncn in Ost- und
Westpreußen nnd in Pommern entsenden zahlreiche Flüsse nach dem Meere,
die bei ihrem Austritt ans dem Oberland ins Unterland tief eingeschnittnc
Rinnen bilden, die vielfach znr Einrichtung von Thalsperrbeckcn geeignet
sind, nnd denen bedeutende Wassermengen znr Verfügung stehn, besonders
wenn ans der Hochebne für entsprechende Ausgleichteiche genügend gesorgt
wird. Die Hügelgegenden in der obern Lausitz, in Thüringen, im Vorharz
und nn der mittlern Weser bieten in ihren Thälern zählreiche Gelegenheiten
zur Anlage kleinerer nnd mittlerer Staubecken nnd zn deren unmittelbaren
Nutzbarmachttng für landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke. Die vielfach
sehr tief eingeschnittnen Thäler und Schluchten des niederrhcinisch-westfälischcn

Vergl. die Inauguralrede des derzeitigen Rektors der k. k. Hochschule für Bodenkultur
Wien, Professor Adolf Friedrich.
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Berglands und des Harzes sind ganz besonders geeignet zur Aufsperrnng be¬
deutender Wassermassen in Gruppen van Thalsperrteichen mit großem Stau¬
inhalt uud zur Erzeugung umfaugreicher elektrischer Betriebskräfte. Vermöge
der Lage dieser Werke in der Nähe der industriereichsten Gegenden des Reichs
und am Rande der intensivsten landwirtschaftlichen Kulturgebicte, ans die die
erzeugte Bctriebskraft in einem Radius von 30 bis 50 Kilometern ansgestrahlt
werden kann, würde ihnen ein ungemein wirknngsvoller wirtschaftlicher Ein¬
fluß gesichert sein. Ähnlich gunstige Verhältnisse liegen in den thüringisch-
sächsischen Gebirgen, iu Schlesien und in den gesamten mitteldeutschen Gebirgs-
grnppen vor, ganz besonders aber in dem regenreichen, ans drei Seiten von
den blüheudsteu und gewerblichsten Landschaften nmgebnen Schwarzwald, in
den Vogesen, im Bayrischen und im Böhmerwalde. Dabei ist es sehr wesent¬
lich, daß der geologische Aufban dieser Gebirge fast überall sehr fundament¬
sicher ist, nud daß sich geeignetes Banmaterial meistens an Ort und Stelle
oder iu nächster Nähe bietet. Die unterhalb der Sperrstellen zur Verfügung
stehenden Flnßgesälle ermöglichen eine oft wiederholte Ausnützung der Sperr-
wäsfer; die Niederschlage in den hinterliegenden Hvchgebieten sind so reichlich,
daß eine mehrfache Füllung der Sammelbecken im Jahre gesichert ist. Die
Natur bietet iu den gleitenden Wnssermassendieser Gebirge gewaltige Arbeitskräfte,
die uns in regelloser Entfesselung mit den mannigfachsten Zerstörungen bedrohen,
geregelt aber eiu vorzügliches Mittel zur weiter» Hebung nnsrer Gewerbe sein
könnten. Deutschland steht im Begriff, seine Wasserstraßen ausznbanen nnd Kanüle
für den mächtig anwachsenden Verkehr durch das Land zu zichn. Diesen Unter-
nehmnngen, besonders aber dem weitern Ausban der Hnnptkcmallinien durch
Stich- und Nebenkanäle, werden die Wasserriickstauanlagen der obern Fluß¬
gebiete iu der vorteilhaftesten Weise zn Hilfe kommen. Nicht minder sind die
Wassersammelanlagen bernfen, die dringend uotweudige Einrichtnng eiuer
mehr technisch-modernen Betriebsart in der Landwirtschaft, im große» und im
kleine», zu erleichtern und zu beschleunigen, womit zugleich in vielen Gegenden
dem immer mehr um sich greifenden Arbeitermaugel wirksam entgegengetreten
werden muß.

Wie überall, so ist auch in Deutschland dem Wasser, sowohl dem fließenden
wie auch dein ruhenden, von jeher eine besondre Wichtigkeit für das Wirtschafts¬
leben beigelegt worden. Einige dreißig Wafsergesetzeder verschiednen Einzel-
stantcn nnd eine große Zahl von nebenhergehenden Verordnungen für beschränktere
Geltungsbereiche sind der Beweis hierfür. Leider entbehrt dieser Reichtum
au gesetzgeberischen Leistungen der Einheit, und zwar sowohl in formeller wie
auch in materieller Hinsicht; z. B. wird die Frage des Eigeutnms der An¬
lieger am Bette des nicht schiffbare» Flusses i» Branuschweig, Hesse» »»d
Oldenburg (auch in Österreich) ganz bestimmt verneint, in Bayer», Sachseu-
Alteuburg nnd Neuß j. L. dagegen ausdrücklich bejaht, während sie iu Boden,
Sachsen-Mciningen, Waldeck, Auhalt-Köthen, Bremen mehr oder weniger offen
gelassen wird. I» Preuße» besteht »ach dieser Richtung noch ein Unterschied
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der Auffassung in den Gebieten des nltpreußischeu Rechts und des voä« vivilv.
Dein entsprechend ist mich dns Recht der Benutzung deS Wassers dieser Misse
i» den einzelnen Staateugelneteu zunt Teil verschieden, zum Teil unbestimmt.
In einigen Staaten sind die wasserrechtlichen Grundsätze überhaupt nicht be¬
sonders kodifiziert. Solange es sich bei den wasserwirtschaftlichen Unter¬
nehmungen nur um Vorflutbeschaffnng oder nm Trockenlegung von Seen und
toten Flußarmen, sowie um geringfügige Anfstannngen für Mühlen und eng¬
begrenzte Bewässerungen handelte, ist die Zersplitterung der Wassergesetzgebnug
wohl uicht so stark empfunden worden wie hente. Auch die Unsicherheit in
der Geltung der einzelnen wasserrechtlichen Bestimmungen mag früher wenig
hervorgetreten sein, weil die Wasserlünfe noch einen gleichmäßig reichlichen
Wasserbestand boten, der sowohl für die landwirtschaftliche wie auch für die
gelverbliche Nntzung genügte. Später trat dann mit der Ausbreitung des
Dampfbetriebes ans allen Gebieten der gewerblichen Produktion eine gewisse
Gleichgiltigkeit gegenüber den Wasserkraftanlagen ein, die infolge der Un¬
beständigkeit der Wasserliefernng der Flüsse in der Mehrzahl nicht mehr
konkurrenzfähig waren. Wahrscheinlich aus diese» Gründen ruhte die Wasser-
gesetzgebung von der Mitte des vergangnen Jahrhunderts ab längere Zeit.
Erst das wachsende Bedürfnis der Landwirtschaft an Berieselnngswnsser für
größere Grnndstückverbände gab den Anstoß zn erneuter gesetzlicher Regelung,
die die Rechtsgrundsätze für die Bildung von Wassergenossenschaften zum
Zwecke der Landeskultur zusammenfaßte und ergänzte. In der neusten Zeit
drängen gleichermaßen Industrie und Landwirtschaft, Hygiene und Binnenschiff-
fahrt auf eine Umgestaltnug der gesamten Wassergesetzgebung, Bei einer der¬
artigen Zerrissenheit nnd zum Teil Rückständigkeit der Gesetzgebung ist es
natürlich sehr schwer, die gestellten Aufgaben eines allgemeinen, dnrchgreifenden
Wasserrückstaus durchzuführen,

Was zunächst die Frage der wichtigen Thalsperrbecken betrifft, so wird
sie im Sinne der vornufgegangnen Ausführungen, d, h. in einer die allgemeine
Wasserhaltung wirklich nachhaltig beeinflussenden Weise nur dnrch ein ener¬
gisches Zusammenwirken von Staat, Provinz nnd Privatunternehmung gelöst
werden könneil, Staat nnd Provinz werde», wie jetzt in Schlesien, die Aus¬
führung der notwendigsten Rnckstaubecken dort in die Hand nehmen, wo die
Schädel! der Überschlvenliullligen so groß sind, daß sie eine allgemeine Gefahr
für Gut und Leben größerer Bevölkernngsteile mit sich bringen, wo es also
znvörderst auf Verhütung gefährlichster Hochlvasserbedrohungen ankommt. Ferner
vielleicht da, wo es sich um die Beschaffung des notwendigsten Betriebswassers
für die Hauptschiffahrtsstraßen handelt. Die Thalsperrbecken dagegen, die für
Schaffung uener Betriebskräfte, für die Aufschließnng nnd Förderung entlegner
Gebirgsgegenden dnrch elektrische Bahnen, für die Speisung von Stich- und
Nebenkanülen, für Trink- und Nutzlvasserversorgungen lind zur Verbesserung
der Ablvässerspülmig der chemischen Industrien nötig sind, werden unter staat¬
licher Aufsicht den zunächst Beteiligten znr Ausführnng überlassen bleiben



78 Zur Umgestaltung der Wasserwirtschaft

müssen. Es liegt nun der Gedanke nahe, die Errichtung solcher Nutzwasser¬
becken von Fall zu Fall durch Zusammenschließnng der Beteiligten zn freien
»der Zwangsgenossenschaften anzustreben. Man hat nach dieser Richtung z. B.
einige Vorgänge in den schon erwähnten in Rheinland und Westfalen in den
letzten zehn Jahren entstandncn Thalsperranlagen, zn deren Erleichtereng
unterm 19. Mai 1891, zunächst für die Wnpper, ein Svndergesetz im Anschlllß
ail das preußische Wassergenossenschaftsgesetz vom 1. April 1879 erlassen wurde.
Dieses Gesetz ist später durch ein besondres Gesetz unverändert auf einzelne
weitere Flußgebiete übertragen wordeu. Es ist jedoch sehr zweifelhaft, ob sich
dieses Soudcrgesetz in seiner Verallgemeinerung überall bewähren würde. Ein
sehr wesentlicher Umstaud ist dariu durchaus nicht zureichend berücksichtigt
worden, nämlich die Finanzierbarkeit der Gcnossenschaftsunternehnitingeu. Wohl
mag die Erkenntnis der Verbesserungsfähigkeit eines Wasserlaufs bei allen
Anliegern durchgedrungen sein und sie für die Bildung einer Genossenschaft
zur Anlegung und Nutzbarinachuug größerer Nückstanwerkc geneigt machen,
die Ausführung kann aber doch ganz unmöglich sein, weil den Ufer- und
Triebwcrkbesitzern in der Regel größere Finanzmittel fast gänzlich fehlen. Die
hier in Frage kommenden Unternehmungen beansprnchen schon in der Vor¬
bereitung große Summen, die zunächst unverzinst bleiben. Die schließliche
Durchführung der genehmigten Projekte erfordert aber noch viel größere
Kapitalien, die sich meistens ans mehrere Millionen Mark belaufen, und die
regelmäßig auf mehrere Jahre während des Baus und der Einrichtung der
Betriebsanlagen gleichfalls zinslos sind. Um über die Schwierigkeiten der
Geldbeschaffung hinwegzukommen, erscheint es nnumgünglich, die Ausnahme
fiuanzkräftiger Bau- und Betriebsgesellschafteu in die Genossenschaften zu er¬
lauben.")

Die Wafsergenossenschaftsgesetzenud auch das preußische Soudcrgesetz vom
19. Mai 1891 sehe» einen Beitrittszwang gegen widersprechende Eigentümer
der bei dem Unternehmen zn beteiligenden gewerblichenAnlagen vor; es könnte
deshalb eingewandt werden, daß durch die Zulassung von Aktiengesellschaften
als Genossen insofern Hörten entstehn würden, als die rechnnngsmäßig aus
diese Gesellschaftenentfallenden Vorteile die der einzelnen mitbeteiligten Mühlen
und sonstigen Triebwerke bei weitem übersteigen würden, und daß somit der
Einfluß dieser durch den der Gesellschaft zn sehr eingeengt würde. Dieser Ein¬
Wurf ist gewiß der größten Beachtung wert. Allerdings ist nach dieser Rich¬
tung hin eine nicht zu unterschätzendeSicherheit dadurch geboten, daß jede
Genossenschaft nur auf ein Wohl erwognes, amtlich eingehend geprüftes Statut
begründet werden kann, worin der Beteiligungsmaßstab und das Stimmver¬
hältnis klar vereinbart sein müssen, und das zugleich einen genauen Ban- und

*) Vergl. den vom Verfasser im Jahre 1897 bearbeiteten Gesetzentwurf wegen Abänderung
und Ergänzung des! preußischen Gesetzes betreffend Bildung von Wnssergenossenschaften nebst
Begründung.
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Wirtschaftsplan enthält, dessen Einhaltung einer strengen staatlichen Aufsicht
unterworfen ist. Auch der Weg der Beschwerde und des Antrags auf Ände¬
rung der Genossenschaftsregister ist vorweg geregelt. In dein Statut der
Wupperthalsperrengcnossenschaft ist die Mehrheit für Änderungsanträge nicht
nur uach dem Umfange der Beitragspflicht, sondern auch nach der Zahl der
beteiligten gewerbliche,, Aulagen festgesetzt. Unter Berücksichtignng dieser Be¬
stimmungen dürfte eine Gefahr für die kleinern Werkbesitzer dnrch die Zulassung
von Aktien- und Kommanditgesellschaftenwohl kaum, wenigstens nicht allgemein
entsteh,:. Andernfalls aber könnte den Schwierigkeiten der Zulassung von
Gesellschaften vielleicht dadurch begegnet werden, das; man ans den Zwang des
Beitritts zur Genossenschaft verzichtet. Der Wirkung der Genossenschastsgesetze
würde damit wahrscheinlich lein Abbruch geschehn, wenn dafür der Eintritt
finanzkräftiger Gesellschaften eingetauscht würde, und wenn der Zwang der
Beitragsleistuug für die von dritten nachweislich aus deu Geuvssenschcifts-
cmlageu gezognen Vorteile, sowie die Enteignuugsberechtigung und zwangs¬
weise die Erlaubnis von Vorarbeite» auf den in Frage kommenden Grund¬
stücken erhalten blieben.

Nach dieser Richtnng erscheint auch ein Vorschlag des Königlichen Ban¬
inspektors Ziegler in Klausthal in der Zeitschrift für Gewässerkunde beachtens¬
wert; es wird hier die Abfindung der dnrch das Unternehmen in ihren
Betrieben etwa Geschädigten und die Bildnng freier Genossenschaften unter
Anfnahine eines kapitalkräftigen Unternehmers angeregt. Der Unternehmer soll
die Vorarbeiten liefern und den Antrag stellen. Die Stimmznhl nnd die Ent-
schädigungsausprüche der einzelnen Triebwerke sollen nach dem Geldwerte ihres
bisherigen Nntzens am Wasserlanfe amtlich abgeschätztwerden. Hiernach soll
ihnen die Beteiligung am Anlagekapital des Unternehmens freigestellt sei».
Wer also das Übergewicht der Aktiengesellschaft fürchtet, kann sich »ach der
Befriedigung seiner Entschädignngsansprüche von dem Unternehmen fern halten.
Es wird aber auch für diese Genossenschafte» das Recht der Enteignung der
zur Durchführung des Unternehme»?' nötige» Grundstücke uud die nachträg¬
liche Erhebung von Beiträgen für Vorteile verlangt, die nachweislich von
ander» ans den Anlagen gezogen werden.

Es ist wahrscheinlich, daß bei der Aufnahme der vorgetragnen Ergänznngs-
vvrschläge die genossenschaftliche Organisation der Wasserrückstanunteriiehmniige»
ganz allgemein die beste Aussicht auf Erfolg bietet, uud es empfiehlt sich, bald¬
möglichst i» allen Einzelstaate» des Reichs derartig revidierte und auf dasselbe
Ziel gehende Gesetze für die Bildung von Wassergenossenschaftenznr Anlegung,
Benntzung »nd Unterhaltung von Sammelbecken für gewerbliche nnd wasser¬
wirtschaftliche Anlagen, für Wasserversorgung^, Beleuchtungs- und Fischerei
zwecke zu erlassen.

Ein großes Hindernis sür die Anlegung vorteilhafter Rückstanwerte macht
vielfach die planlose Verbauuug der Hochthäler durch Siedlungen aus. die nur
wenig einträglich sind und zweckmäßiger an andrer Stelle stehn könnten. Häufig
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wird auch bei Eisenbahn- und Chaussecbauteu in solchen Thälern tvenig Rück-
ficht nnf die Aufgabeu des Flutrückstaues genommen, freilich nicht mit Absicht,
sondern weil diese Frage bis jetzt überhaupt nicht beachtet worden ist. Es wäre
zu wi'mscheu, daß derartige Nerbaullugen in Zutüuft möglichst verhindert
würden. Das würde möglich sein, ohne daß man der weitem wirtschaftlichen
Erschließung der Gebirgsgegenden irgendwie hindernd in den Weg träte, wenn
durch sachverständigeKommissionen die Thäler geprüft würden, und wenn von
Fall zu Fall bei den Anträgen ans SiedlnugSgeuehmigungen und bei der
Planfeststellnng von Chanssee- und Bahnprojekten die Zwecke der allgemeinen
Landesknltur berücksichtigt würden. Ein Vorgang nach dieser Richtung ist
z. B, der K 47 des schlesischen Hochwassergesetzesvom Juli 1900,

Die neben den Thalsperrbecken hier iu Anregung gebrachte durchgreifende
und planmäßige Anlegung von Horizontalgräben in Verbindung mit kleinern
Stnfenteichen in den Nunseu und Wildbächen der Gebirgsforsten wird haupt¬
sächlich eine Aufgabe der Staats- und Kommunalfvrstverwaltnngen sein, Ihrer
Durchführung stehn weder gesetzliche noch technische Schwierigkeiten im Wege.
Soweit solche Alllagen aber iu Privat- oder Geuosseuschaftsforsten errichtet
werden sollten, würde» allerdings neue Gesetze iu .Kraft treten müssen, denen
vielleicht die Bestimmungen des Gesetzes wegen der „Schntzmaßregeln im Quell¬
gebiete der linksseitigen Zuflüsse der Oder iu der Provinz Schlesien von,
16. September 1899" und die damit gemachten Erfahrungen zu Gruude gelegt
werden könnten.

Die Revision der Grabennetze in den Berg- und Hügellandfeldmarken
wegen eiuer weuiger beschleunigten Abschicknng und wegen Einstauuug des
Tagewassers neben kleinern Mcliorationsnnternehmungen würde voraussichtlich
eine vorteilhafte Aufgabe der Auseinanderselningsbehörden sein. Es bedarf
hierzu eines besondern Gesetzes und dessen möglichst einheitlicher Handhabung,
sowie lokaler Kommissionen mit eingehender Kenutuis der Abflußverhältuifse
und aller Meliorativns- und Wirtschaftsbedürfnisse der ihnen unterstellten Land¬
bezirke.

Dringend notwendig erscheint es außerdem, für die einzelnen Gebirgs-,
Hügel- und Flachlandgegenden ein eingehenderes Stndinm des Abflußvorgangs
der Niederschläge iu Angriff zn nehmen. Iu den meteorologischen Sammel¬
stellen der einzelnen Staaten sind seit den letzten Jahrzehnten die Niederschlags-
beobachtnngen einer großen Anzahl von Regenstationen gesammelt worden.
Diese Beobachtltngsergebttifse sind sehr wertvoll. Es würde eine dankbare
Aufgabe sein, sie mit den gleichfalls seit langen Jahren an den mittlern und
kleinern Flüssen gemachten Pegelbeobachtnngen dadurch zu verbinden, daß an
geeigneten Pegelstationen für alle Wasserhöhen die mittlern Durchsluß-
geschwiudigkeiteu und die Profilinhalte gemessen nnd danach für alle Peget-
stände die entsprechenden Abflnßmengen in der Sekunde festgestellt würden.

Hieraus ergäbe sich eiu doppelter, für die Beurteilung und Nergleichuug
der einzelnen Abflnßvorgänge ungemein wichtiger Gewinn. Znnächst könnte
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durch Gegenüberstellung der Niederschlagsmengen, die nach den Ergebnissen
der Regenmessungen jeweilig gefallen sind, und der gleich darauf am Pegel
thatsächlich abgeflosseneu Wassermengen die unmittelbare Wasserabfuhr der
verschieduen Negengebiete nach vieljährigen Beobachtungsdurchschnitteu endlich
in Prozenten des Niederschlags genauer festgestellt werden. Zur Zeit maugelt
es fast gänzlich au diesem wichtige« Feststellungen, und der Fchlschlag so
manches Mcliorationsllnternchinens wird nicht znm wenigsten auf dieseu
Mangel zurückgeführt werden müssen. Sodanu dürfte ein weiterer wichtiger
Vorteil dariu liegen, das; nach den Wnssermengenbestimmnugen der einzelnen
Pegelstände sogleich eine viel schärfere Vcrglcichnng der Flutwellen der
einzelnen Flnßnetze untereinander im allgemeinen und im einzelnen ermög¬
licht würde. Da° wo sich mehrere Flüsse oberhalb eines Überschwemmnngs-
oder Mclioratiousgebiets vereinige», wäre man imstande, von vornherein mit
großer Sicherheit und ohne kostspielige und zeitraubende Messungen fest¬
zustellen, welcher Fluß die eigentliche Schadeuwelle zu bringen pflegt oder
der hauptsächlichste Träger der Melioration werden kaum Das Finanzbild
des Unternehmens bietet dadurch von Anfang an die für alle Vorverhand¬
lungen so wichtige annähernde Sicherheit und Beschränkung auf das not¬
wendige Maß.

Es empfiehlt sich, diese sowie alle weiter» hydrvgraphisch-ineteorologischeu
Feststellungen besondern Zentralstellen zn möglichst einheitlicher Leitung und
Verarbeitung zu übertragen.

Mögen diese Vorschläge dazn mitwirke», der Gefahren des Hochwassers
einerseits, der Wasservernrmuug andrerseits allmählich Herr zu werdeu und
dabei neue billige Betriebstrüfte für die allgemeine Volkswirtschaft zu er¬
schließen.

Mont ^>t. Michel und der Michaelskultus

cheimnisvoll heißt es in eiuem Pilgerlicde des Mittelalters:
Wer Sanet Michel suchen will,
Der muß ins Meere gan;

»nd ein andres aus der Rheingegend meldet noch gewissenhafter
von dein Heiligen: „Drei Meilen im Meeresgrund ist er gesessen."

Es kanu darunter nnr der Schntzherr des uormännischen Mont St. Michel
verstanden sei», der selbst wie ein Geheimnis in dem Winkel zwischen der
<>retag»e und der Halbinsel Cotentin aus dein Meere emporragt. Ganz eigen¬
tümliche Verhältnisse herrschen an dieser Küste infolge der außerordentlichen
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